
Gemeinde 0 b e r n d o r f

Ldkr. Donau-Ries

SATZUNG

der Gemeinde 0berndorf zum Bebauungsplan für das Gewerbegebiet
Nord 2

Die Gemeinde 0berndorf erläßt aufgrund des § 2 Abs. !, Satz L

und des § 10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 08. Dezember 1986 (BGBI I S. 2253), des
Art.89 Abs.1 Nr.10 und des Art.91 der Bayer. Bauordnung
- Bay B0 - in der geltenden Fassung und des Art. 23 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Bayern in der geltenden Fassung den

Bebauungsplan für das Gewerbegebiet - Nord 2 aIs Satzung, dem

das Landratsamt Donau-Ries mit Schreiben vom -, Nr. .l' t''l

zugestimmt hat.

§1
InhaIt des Bebauungsplanes

(1) FÜr den Geltungsbereich des Bebauungsplanes für das Gewerbe-
gebiet - Nord 2 gilt der von Dip1. Ing. (Universität) KarI
Kammer, Alemannenstraße 1-2, 8854 Asbach-Bäumenheim, ausge-
arbeitete Bebauungsplan vom 25. April 1991, letztmals geän-
dert am wel-cher Bestandteil dieser Satzung ist.
Der Bebauungsplan besteht aus der Eebauungsplanzeichnung,
den daneben vermerkten Festsetzungen, sowie der Begründung.

(2) Außer den aus dem Bebauungsplan ersichtlichen Festsetzungen
gelten die nachstehend aufgeführten Bestimmungen.

§2
Art der baulichen Nutzung

(1) Der Planbereich wird a1s Gewerbegebiet (GE) im Sinne des

§ B der Baunutzungsverordnung (BauNV0) festgesetzt. Der
Absatz (3) des § B gilt aIs festgesetzt.
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(2) Der südliche anschließende Planbereich (GEx ) wird in seiner
Nutzung bezüglich des Immissionsschutzes eingeschränkt (Par-
zelle Nr. 1-, 2,3).

(3) Im Bereich GEx dürfen Anlieferungsrampen und Tore nicht nach

\

Süden ( Bereich lnJA) orientiert se j.n .

§3
Maß der baulichen Nutzung

Die im § 17 Abs. 1 der BauNV0 angegebene 0bergrenze der Grund-
f1ächenzahl (GBZ) 0,8 darf nicht überschritten werden. Die Ge-

schoßf1ächenzahl (GFZ) wird mit 1,6 festgesetzt.

§4
Größe der BaugrundstÜcke

Die Baugrundstücke müssen eine Mindestgröße von 2500 qm aufwei-
sen.

§s
Bauweise

(1) Im Planbereich gilt vorbehaltlich des Absatz (2) und (3) die
offene Bauweise.

(2) Gebäude von über 50 m Länge sind bis zu der nach den überbau-
baren F1ächen möglichen Ausdehnung zulässig.

\_ (3) Garagen mit etwaigen sonstigen Nebengebäuden dürfen nur inner-
halb der überbaubaren F1ächen errichtet werden.

§6
SteIIung der Gebäude

(1) Die Gebäude slnd dem natürlichen Geländeverlauf bzw. den ge-
planten und bestehenden Straßen anzupassen.

(2) Die 0berkante des Erdgeschoßfußbodens darf bei Werkstätten und

Fabrikationshallen nicht mehr aIs 0,30 m über Fahrbahnober-
kante (Achse) liegen; bei Verwaltungs- und lrlohngebäuden nicht
mehr aIs 0,60 m.

(3) Das natürliche Gelände darf nicht durch Auffütlung oder Ab-

tragung v',esentlich verändert werden. Auffüllungen sind groß-
f1ächig anzugleichen.
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§7
Gestaltung der Gebäude

(1) Für Bürogebäude, flallen, Werkstätten usw. sind Satteldächer
mi-t einer Dachneigung bis zt) 18o oder FIachdächer mit fnnen-
entwässerung zugelassen.

(2) Sheddächer sind nur bei HaIlen erlaubt, deren Abmessungen

eine ausreichende seitliche Belichtung nicht mehr gewährleisten.

(3) Die maximal festgesetzten Traufhöhen dürfen nicht überschrit-
ten werden. Hiervon ausgenommen sind Aufzugschächte und

Schornsteine.

(4) Untergeordnete Nebengebäude und Garagen können mit Sattel-,
Pult- oder FIachdächern bei entsprechender Eindeckung ausge-
führt werden.

§8
Zufahrten und Kfz-StelIpIätze

(1) Die Grundstückszufahrten müssen von den Erschließungsstraßen
her erfolgen.

(2) SteIlplätze sind grundsätzlich in ausreichender AnzahI auf
dem Grundstück bereits bei der Genehmigungsplanung nachzuwei-
sen.

(3) Ste11p1ätze und Grundstückszufahrten sind zu befestigen.

§e
Einfriedungen

(1) Die höchstzulässige Sockelhöhe wird mit 0,20 m über Gehweg-

hinterkante bzw. Terrain festgesetzt.
(2) Die Höhe der Einfriedungen darf 2,00 m (einschl. SockeI)

nicht überschreiten.

(3) EingangstÜren und Einfahrtstore sind in solider Holz- oder
Eisenkonstruktion in gleicher Höhe wie die Einfriedung herzu-
stellen und können durch Pfeiler betont werden.

(4) Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 1-3 können zugelas-
sen werden, wenn sie sich in das Straßenbild einfügen und

die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen.
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(5) Die ParzeIIen Nr.3, 4,5,6,7 und I erhalten keine unmittel-

bare Zufahrt zut Fleiner Straße. Diese GrundstÜcke mÜssen ohne

Tore eingefriedet werden. Ein Notzugang mit TÜre wird zugelas-
sen.

§ 10

BePflanzung
(1) Die öffentliehen GrünfIächen sind mit standortgerechten Bäumen

und Sträuchern zu bepflanzen und zu gestalten.

(2) Die in den Verkehrsflächen liegenden Grünstreifen sind eben-

falts zu bepflanzen und gärtnerisch zu gestalten.

(3) Die privaten, nicht bebauten Grundstücksflächen sollen entspre-
chend Abs . ( 1) bepflanzt werden .

§ 11

Sichtdreieck

Die in der Bebauungsplanzeichnung eingetragenen Sichtdreiecke sind
von bauli-chen und nichtbaulichen Anlagen jeder Art, wie Anpflan-
zungen, Ablagerungen usbr. über 0,90 m der anliegenden Fahrbahnober-
kante (Achse) ständig frelzuhalten.

§t2
Immissionsschutz

( 1) Die von den geu,erblichen Anlagen ausgehenden Lärmimmissionen

dürfen die in der Bebauungsptanzeichnung eingetragenen, flächen-
bezogenen Schalleistungspegel LW" - dB (A)/nZ i.s. der DIN 18005

Teil t - Schallschutz im Städtebau - nicht Überschreiten.

(2) In sämtlichen Bereichen (Ofx) mit f1ächenbezogenen SchalI-
leistungspegeln von tagsüber 60/nachts 45 dB (A) /nZ sind keine
Betriebe mit produktionsspezifischen oder ähnlichen Immissionen
an Iuftverunreinigenden Stoffen (2.8. Lackierereien) zulässi9.

§ 13

Inkrafttreten
Diese Satzung tritt gem. § t2 BauGB mit dem Tage der Bekanntmachung,

das ist am 2 8. Aug' 92 in Kraft.
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Gleichzeitig verriert der aus dem Bebauungspran nNord 1'
(genehmigt mit Bescheid des Landratsamtes Donau-Ries vom
20.7.88e Nr. sG 4o-1?z) mit einbezogBnB Teil mit dem Tag
der Bekanntmachung seine RechtsgüItigkeit.

oberndorfr den 2 7. Dez, 9l

§-i "

:' i ;",1-* ! :lt:.f l, ?,i :1":;Bl' *, d e rn r,r i r ve r o r ci n u ri rl ü i: e ru ;te.Justän digk*ilr;rt riecl"r cJ
. _ 

.6- 
8 ü.a t tu, ti *,.; t LrI t I iäcft d* i"n Ir u g esetti:Lr e h (ZListä n -ti!'r{.ii:,,;tr :r,"itrt:;113 zLtni Eäuconntrrri,^i',r .LL* - ,..r! r a^_

DöschI
( 1. Bürgermeister)

il,,il'

'.f :.i
l4 gcsctzi:ruch) vc;n 7. Juli iggT
'f* #' ;,; - I I i :,i::, :: :i :,,,.'r"'i-,: I,ä ,; i; I ;: X, l.'1T l, I fl 3 1



l.Anderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Oberndorf a. Lech
über den Bebauungsplan für das Baugebiet

,,Gewerbegebiet Oberndorf Nord 2"

Durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Oberndorf a. Lech vom
24.09.2013 wurden 15 Bebauungspläne durch jeweilige Beschlüsse durch
Anderungssatzungen im Punkt,, Einfriedungen" angepasst.

Der Beschluss zu den Anderungsatzungen lag in der Zeit vom 02.10.2013 bis
06.1 1 .2013 öffentlich zur Bekanntmachung aus. Einwendungen wurden nicht
erhoben.

§ I (2) der Satzung erhält folgenden Wortlaut:

(2) Die Einfriedungen sind aus senkrechten Latten oder Stäben herzustellen. Die Höhe
der Einfriedungen darf 2,00 m (einschl. Sockel nicht überschreiten).

Die Satzung tritt somit am 02J0.2013 in Kraft.

, 13.11.2013

ubert Eberle
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ZEJIHENERKLARUNG

AL lur die Festsetzunqen :

Grenze des Ge ttungsbereic hes

Bougrenze

GE Gewerbegebiet noch § g (Boull,tV0)

GE' Gewerbegebiet nsch § g mit einschmnkenden
Fesfsetzungen

GRz 0,8 Grundftächenzahl 0,8 ] noch s fl BouN\O
GFZ 1,6 Geschoßftächenzohl 1,6 J -

T,sTH mox. Traufhöhe 7,5 m (bei Ftachdoch Gebsudehohe)

O 0ffene Bouweise

Stmßen - und Verkehrsf lächenbErenzungstinie

-: -- - S-frnßenverkehrsflächen

----Er- Geh - und Rodweg

+ to t Moßzahlen in m

Sichtdreieck mit Maßongobe in m

Einmündungsrodien in m

@ Böume zu pftonzen

0ffenttiche Grünftäche

--o-_--+---e- Abgrenzung unterschiedticher Festsetzungen

rnfrEr=,_=.-

tlry_

Bereich ohne E in - und Ausfuh rten



Bereich otrne Ein-und Ausfohrten

B, Für die Hinweise :
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Gettungsbereich rechtsverbindticher Bebouung §ptäne

bestehende Fturstücksgrenzen

Fturstü cksnummern

vorgeschtogene GrundstÜckstei tung

Abwosserleitung

Porzette nnu merierung

----*-+ -----#

- 

Unterteitung der Verkehrsf tcichen ( Gehweg-Stroßen-
: begteitgrün - Fohrbohn - ,Schrommbord )

+-o-+ aufzutossende Hochsponnungsteitung


